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Der neue Schweizerische Republikaner.
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Donnerstag, den 24 Juli 1800. Erstes Quartal. Den t Thertnidor VIII.

Gesczgebung.

S e n a t, 11. Juli.
(Fortsetzung.)

Cart nähme den Beschluß an, wenn ihn nicht
der dritte Erwägnngsgrund empörte, der eine unge-
schikte Satyre und Beschimpfung der ganzen Hauste-

rcrclasse enthält: e6 ist dieß höchst beleidigend und

unmoralisch.
M i t t e l h 0 lzer. Der Erwägungsgrund sagt nur

unter dem Namen Hausierer gebe es solche

schlechte Leute.
M u rct findet den ersten Erwägungsgrund noch

weit anstößiger.

Münger nimt den Beschluß an.
Dieser wird angenommen und ist folgender:

In Erwägung, daß die Hausierer sich nicht nur
den bürgerlichen Lasten entziehen und dem Staat die

gebührenden Handelsabgaben nicht bezahlen; sondern

auch vorzüglich den innern Nationalhandel benachthei-

ligen und sehr oft durch Hereinschaffung und Herumtra-
gnng schlechter Waaren die Käufer betrügen;

In Erwägung, daß die Erfahrung zu allen Zeiten
erwiesen hak, daß sich unter dem Namen Hausierer,
Landstreicher in das Land einschleichen, welche durch
unerlaubte Gewerbe den Hansdiebstal begünstigen oder

sich selbst der Hausdiebställe schuldig machen;

In Erwägung, daß diese Classe Menschen wegen
ihrem stäten Herumwandeln niemals der erfoderlichen
Polizey- Aussicht unterworssen werden kann;

In Erwägung jedoch, daß zur mehreren Bequem-
lichkeit für die Bewohner gewisser Gegenden der Re-

publik, das Hausieren einiger zum Haus - und Feld-

I.

2.

gebrauch bevürflichen Waaren, noch nicht abgeschaft

werden kann.

Hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
b c s ch l 0 f sc n :

Als Hausierer werden diejenigen angesehen, welche

ihre Waaren herumtragen; sey es daß sie die»

selben entweder von Hans aus feilbieten, oder

daß sie dieselben sonst aufirgend eine Weise ausser

den Meß- oder Marktzeiten und Orten zum Ver
kauf ausstellen.

Alles Hausieren ist vom isten Nov. 1800 cinschließ»

lieh an gerechnet, in der ganzen Republik abge»

fchast und verboten, bcv Strafe der Confiskation
der Waare».

Hingegen ist, wie chmals, allen fremden Kauf-
lcuten erlaubt, alle Jahrmärkte der Republik zu

bcstichen, wenn sie ihre Waaren nur in Maga-
zinen, Kramläden oder auf öffentlichen Plätzen

verkaufen und felbe nicht Hausieren tragen; je.

doch sollen sie an den Grenzen, die Zölle für
ihre einführenden Waaren bezahlen.

4. Den helvetischen Bürger» und den in Helvetie»

seßhaften Fremden, ist ausser den Jahrmärkten
auch gestattet, die besonderen Wochenmärkte zu

besuchen und ihre Waaren öffentlich dem Verkauf
auszusetzen.

5. Es ist ferners erlaubt, den angesessenen Kauf- oder

Handelsleuten alle Gattung von Waaren zu jeder

Zeit zuzuführen und zu verkaufen.

6. Für di? Bewohner derjenigen Cantone, in denen

das Herumtragen einiger dem Haus - und Feld-

gebrauch nothwendiger Artikel unumgänglich er.

fodcrt wird, kann die vollziehende Gewalt die

nöthigen Ausnahmen von diesem Gesetz, welche

die Verwaltungökammern wegen den verschiede.



ken Kanlonsörklichkeiken verkmgen werdm, ma-
chen und das Hausieren vermittels der Patenten
gestatten.

.7. Dieses Gesetz soll gcdrukt, öffentlich bekannt ge-

macht und wo es nöthig ist, angeschlagen werdem

Die Botschaft des Vollziehungsausschnsses, womit
solcher die Erklärung des Minister Icnners in Paris,
über den Brief, unterzeichnet Mousson einsendet, wird
verlesen.

In geschlossener Sitzung wird ein Beschluß ange-

kommen, der den Vollziehungsausschuß einladet, die

Angestellten bey der Canzle» der beyden Räthe, nach

Vorschrift des Gesetzes vom z. April 1800 (alle 2 Mo-
nate) bezahlen zu lassen.

Senat, 12. I u l i.
Präsident: Hoch.

Nach Verlesung des Verdalprozcsses wird die Sit-
znng, da keine Geschäfte vorhanden sind, aufge-
Hoden.

Am iz. Juli waren keine Sitzungen in beyden Räthen.

Senat, 14. I u li.
Präsident^ Hoch.

Der Präsident eröffnet die Sitzung mit einer kur-

zen Anrede zur Fcyer des i4ten Juli.
Muret. Der i-z-te IuliuS erwekt â Erinncrun-

gen und alle Geft'chle der Freyheit ; lmd ex ist dieses Jahr
geschikler als je, die schönsten Hofnungen neu zu be-

leben, da alle fränkischen Armeen siegreich sind, )ta-
lien mit AdöerSschnelle von Bonaparte wieder erobert
ist, und Moreau sich mitten in Deutschland befindet.
Frankreich ist der vollendeten Freyheit und Ruhe nahe —
die mit ihm verbündeten Völker müssen es auch seyn.

Ich hätte von unserer Seite einige öffentliche Feyer
dieses frohen Tages gewünscht, da das aber nicht von
uns abhieng, so schlage ich eine Abordnung zweyer
Glieder an den fränkischen Minister vor, um ihm die
Theilnahme des Senats zu bezeugen, und daß An-
jeigc hicvsn an den geoffen Rath gemacht werde.

Lüthi v..Soi. unterstützt den Antrag —und
will den Präsidenten und beyde Secretärs damit be-

auftrage!?.

Kudii will dem Präsidenten die Ernennung über-
lassen.

Der Antrag Lüthis wird angenommcu.

De» Beschluß wird verlest», der die VoSssehrmg
des Gesetzes vom 28. Brachm. -800, über die Fort,
sttzung der Militärschule in Bern, bis zn Ende der
Arbeiten, welche der Ackerban erheischt, einstellt.

Er wird einer Cvmmißion übergeben, die morgen
berichten soll, sie besteht aus den B. Bay, B c r-
tholet und Fuchs.

Der Beschluß wird verlesen, der die von demAbte
von Weltingen geschehene Ernennung an die Pfarrcy
von Kloten aushebt, und die Verwaltungskammer des

CantonS Zürich beauftragt, nach den gewöhnlichen
Fornien eine» Pfarrer dieser Gemeinde zu ernennen.

Er wird einer Cvmmißion übergeben, die ans den

Bürgern Weg m a n n, Kesselr i n g und Fuchs
besteht.

Senat, is. I u l i.
Präsident: Hoch.

Der Präsident zeigt an, daß die gestern beschloß»?

Abordnung an den B. Minister Reinhard, von dem-
selben sehr wohl sey empfangen worden und die freund-
fchaftlichsteu Zusicheningen erhallen habe.

Bay im Namen einer Cvmmißion erstattet über
den Beschluß, der verordnet, die Vollziehung des Ge-
setzcs v. 2g. Brachm. iZoo, übcr die Fortsetzung der

Militärschule in Bern soll bis zu Ende der Arbeiten,
welche der Ackerban erheischt, eingestellt seyn, folgen-
den Bericht:

Die Bezahlung von zoo Mann zu 6 Batzen des

Tags, ließe sich sehr billig in der Nichtbezahlung der

schweren Menge seit Monaten abwesender Represents«-

ten und in Verminderung der Buraitsten bis auf die

zur Arbeit nöthige und fähige Zahl, finden. Bey
dem bereits durch die vortrcfliche Militärschule erweck-

tenWetteifer, würden auch zweifelsohne zoo Freywillige
das von der Vollziehung wähnende Mißvergnügen des

Landes heben, und einige kleine Ehrenzeichen für die

sich vorzüglich auszeichnenden Schüler, auf die Zukunft
Bereitwilligkeit und Fleiß vervielfachen. Indessen da
die Vollziehung neuerdings auf der Einstellung dieser

Militärschule insistiert und der grosse Rath dieser Einla-
dung entspricht, so glaubt Euerc Cvmmißion, obwohl

von der Nothwendigkeit der Beweggründe dieser Su-
spension keineswegs überzeugt, Ihnen die Annahme
dieses Beschlusses dennoch anralhcn zu sollen, damit

> nicht eine aus der Vcrwcrssmig entstehende Jnconve-

nie»; einzig auf Rechnung der Ungefälligkeit des Se»
l »als gesezt werde.



Gen h a rd hat kein Mißtrauen m die Vollziehung;
aber er ist hier aufö neue überzeugt, wie unzweckmäßig

V»e zu grosse Trennung der Gewalten ist: wann die

Vollziehung allensaltö dem Willen der Gesezgeber nicht
entsprechen wollte, wie leicht kann sie, wir sehen es

hier, denselben vereiteln: der gegenwärtige Beschluß

»st eine ordentliche Rücknahme des frühern: er sieht die

Nothwendigkeit davon nicht ein und verwirft denselben.

Es ist sehr nothwendig, daß unser Volk in den Was-
sen geübt werde.

Làlhi v. La n gn. Die Kraft jedes Staats wird
zunächst nach seinem Militär beurtheilt; gegenwärtig

wo das Militär die Auge» der ganzen Welt auf sich

zieht, schläfern mir das unsere überall ein. zoo Mann
find für den Feldbau von keiner Bedeutung; und er

glaubt nicht, daß Weigerungen, wie man vorgiebt,
vorhanden seyen, wenigstens kommen sie gewiß von
keinen Vacerlandsfreunden her; er verwirft den Beschluß.

L a stechere. Bereits sind alle Gründe der Voll-
ziehung gegen die Forlsetzung der Militärschule in un-
fern frühern Debatten widerlegt worden — Ich erhebe

mich aber gegen das Suspensionsveto, das die Com-

mißion gegen unser Ecsttz ausübte; darum und weil sie

keine ncuenGegcngnmde vorlegt, verwirft er denBefchluß.

V onstüe. Es ist hier kein Veto ausgeübt worden;
aber es ist Wicht der Regierung, der Gefezgebung
die Schwierigkeiten vorzutragen, die der Vollziehung
der Gesetze sich entgegensetzen: er nimmt den Beschluß
als den Umständen angemessen, an.

Crauer. Das Benehmen der Gefezgebev muß
dem Zuschauer sehr wetterwendisch erscheinen. Er
kann unmöglich zur Annahme stimme». Es ist Oeko-
uomi« darin, d«e Militärschule fortzusetzen; man kaun
sie zugleich als Wache der obersten Gewalten und die

übrigen Truppen alöbann, wann es nöthig seyn sollte,
zu Eintreibung der Abgaben brauchen. Man spricht
so viel von Unabhängigkeit und Neutralität: was sind

«der beyde ohne Wgffeu und Truppen?
Lüthiv. So l. Die schweizersche Unabhängigkeit

und Neutralität werden wenig von zoo Mann, die

in Bern sind, abhängen: der Beschluß kann unbedenk-

lieh angenommen werden; »8,000 Fr. jährlich, sind

in der gegenwärtigen Lage Helvelicns keine ganz un,
bedeutende Ersparniß. Da noch kein Gesetz über die

Promulgation der Gesetze vorhanden ist, so kaun mau
die Vollziehung nicht beschuldigen, gesezwidrig gehan,
dclt zu haben, dadurch daß sie unser Gesetz nicht so-

gleich vollzog.

505 —

k G e n h a rd würde zu einer bestimmten Suspension
bis nach der Erndle, aber nicht auf undestimmte Zeit,
stimmen.

Crauer glaubt, die Erndte werde sonst schon
vorüber seyn, ehe unser früheres Gesetz allenthalben
bekannt geworden seyn wird.

L ü t h a rd spricht für Annahme des Beschlusses;
die Koste», die dadurch erspart werden, find Laos
Franken monatlich.

Die t h elm. Das was die Tcüllmeister hier ler-
ncn, verlernen sie wieder zu Hause, wo sie ohne alle
Uebung sind: wie dumm ist es, mit zoo Mann den

Feind abtreiben und die Unabhängigkeit erhalten wob,

len: alle Schweizer sollten im Waffendienst erfahren
und einig seyn, dann würd's gehe».

Peitolaz. Alles dieß beweist nur die bisherige
Nachläßigkeit der Vollziehung in Organisierung unsers

Militärs; er verwirft den Beschluß.

M oser spricht in gleichem Sinne und glaubt es

stecken Absichten dahinter, warum man alle unsere

Militärkräfte lahmen und außöstn will.
Cart. Man hat eine Menge Militärstellen seit

der Revolution erschaffen. Generalinspektoren in jedem

Canton, die ihre Bureaux haben, Arrondissements-
commandantcn u. s. w. z sey man conftguent, und
hebe man nun nicht die Militzen auf: er verwirst den

Beschluß.
Der Beschluß wird verworffen.
Derjenige wird verlesen, der in der Sust zu Luzem

das Sustgeld nur von den Waaren zu entheben ver-
ordnet, die daselbst abgeladen werden; er wird einer
Commißion übergeben, die auS den B- Crauer,
Bodmer und Lüthi v. Langn, besteht.

Der Beschluß wird verlesen, der den Austritt des

Drittheiis des grossen Raths in bevorstehendem Herbst
ftstsezt; er wird einer Commißion, die aus den B.
Usteri, Muret, Pettolaz, Mittelholzer
und Schneider besteht, übergeben.

Der grosse Rath übersendet eine Zuschrift mehrerer
Bürger des Distrikts Fehraltorf C. Zürich, über die

Lage der Republik und gegen die Vertagung der Räthe,

Am 16. Juli war keine Sitzung des Senats,

Senat, 17. I u l i.
Präsident: Hoch.

Der Beschluß wird verlesen, der den Verkauf, der

der Nation zuständigen sogenannten Zchndtrvtte m



— zoL

Liestall C. Basel/ um die Summe von 400? Franken

bestätigt.
Hoch wünscht, daß der Beschluß sogleich ange-

uommen werde, da die Gemeinde Reparationen in
dieser Trotte vornehmen muß, um solche auf den

Herbst zu gebrauchen. Der Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß wird verlesen, der eine Vervollstän-

digung des Gesetzes über die Kricgszuchträlhe enthält. Er
wird einer Commißion übergeben ; sie besteht aus den

B. Schwaller, Laflechere, Rothli, L ü-

thard und Barras.
Weg m a nn im Namen der Mehrheit der Com.

mißion räth zur Annahme des Beschlusses, der die

von dem Abte in Wcttingen geschehene Ernennung zur

Pfarrey Kloten caßirt.

Falk als Minorität der Commißion räth zur Ver-

werffung desselben.

Mitteih 0 lzer verlangt Vertagung der Discus-

sion die für ; Tage beschlossen wird.
Duc wird zum Präsidenten, T 0 bler zum deut-

sehen Secretär, Schw aller und Falk zu Saal,
jnspektoren ernannt.

-Küenz erhält für 14 Tage Urlaub.

AufDevevey's Antrag sollen die Saalinspektoren

die Mitglieder zurückruffenderen llrlaub zu Ende ist.

S e n at, 18. Juli.
- Präsident: Duc.

Der B. Pfarrer S ch alb r e ch t er von Luzern,
erhält auf L ü t h i 's v. S 0 l. Antrag die Ehre der

Sitzung und den Bruderkuß vom Präsidenten.

Lang als abgehender Secretär erstattet einen be.

friedigenden Bericht über den Zustand der Canzley.

Crauer im Namen einer Commißion räth zur

Annahme des Beschlusses über das Sustgeld in Luzern.

Devevey verlangt Vertagung der Discußion.

Crauer widcrsezt sich. Die Dringlichkeit wird
beschlossen.

Cart. Dreymal schon habt ihr diesen Beschluß

verworffen; dreymal ist er wiedergekommen: ich ver-

lange Ehrenmeldung des unerschütterlichen Ausharrens
der Rcpresentanten von Luzern.

Der Beschluß wird angenommen: er ist folgender:

Auf die Bittschrift der Ausgeschossenen von fünf Di-
strikten des Cantons Luzern, in welcher begehrt wird,
daß in der Sust zu Luzern nur von denjenigen Waa-

ren, welche bisdahin daselbst abgeladen werden müssen,

das Sustgeld solle bezahlt werden ^

In Erwägung, daß es sehr unbillig wäre, wen»
von andern Waaren als solchen, welche in der Sust
abgeladen werden müssen, das Sustgeld gefodert wür,
de — hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

Es wll in der Sust zu Luzern nur von denjenigen
Waaren das Sustgeld bezahlt werden, welche daselbst

wirklich nach den alten Verordnungen abgeladen wer-
den müssen oder sonst daselbst abgeladen werden.

U st c ri im Namen einer Commißion legt folgenden
Bericht vor:

B. R. Sie haben Ihrer Commißion einen erste»

Beschluß des grossen Raths über seine djeßjähriZe con-
stitutivnclle Erneuerung zum Drittheile, zur Untersuchung
übergeben. Wann die Commißion sich es hätte er-
tauben dürffen, den Gegenstand aus dem höhern Ge-
sichtspnnkte der Zwekmaßigkeit oder Unzwetmaßigkeit
dieser Erneuerung überhaupt zu betrachten: Wann sie

die bevorstehende Erneuerung eines Theils der Gcsez«

gebung, als einen Beweis der unbezweifelt längeren
Fortdauer der gesetzgebenden Räthe in ihrem gegenwär-
tigcn Verhältniß und Composition betrachten, und
diese Fortdauer in ihren Beziehungen auf die drin-
gendstcn Bedürfnisse des Vaterlandes, auf das, was
zu seiner Rettung unentbehrlich ist, und was die Stimme
des aufgeklärten Theils der Nation, und des Volkes
selbst — dessen Wille sich am wenigsten in gewissen

zum Theil von pflichtvergessenen Beamten erbettelten

Adressen erkennen läßt — verlangt; wann, sage ich,
die Untersuchung dieser allgemeinen Frage Eurer Com-
mißion erlaubt gewesen wäre — dann würde ihr Be-
richt ganz anders ausgefallen seyn als jezt geschieht:

Ihr hättet vielleicht getheilte Berichte erhalten, aber
der euers gegenwärtigen Berichterstatters wenigstens,
wäre von dem Satze ausgegangen, dessen Wahr-
heit er tief fühlt: daß die längere Fortdauer der gesez-

gebenden Räthe in ihrem gegenwärtigen Verhältniß,
Zahl und Zusammensetzung—höchstunzwekmäßig und
höchst verderblich ist —> und daß die Lage der Re-
publik ganz andere Maßregeln gebiete.

(Die Fortsetzung folgt.)

Grosser Rath, 22. Juli. Discußion über

den bürgerlichen Nechtsgang.

Senat, 22. Juli. Annahme des Beschlusses,

der die von dem Abte in Wettingen vorgenommene

Pfarrwahl in Kloten caßirt.
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